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112. Gesetz vom 2. Oktober 2013, mit dem das Landesbeamtengesetz 1998 geändert wird (46. Lan-
desbeamtengesetz-Novelle)

113. Gesetz vom 2. Oktober 2013, mit dem das Landesbedienstetengesetz geändert wird (2. LBedG-
Novelle)

114. Gesetz vom 2. Oktober 2013, mit dem das Tiroler Antidiskriminierungsgesetz 2005 geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Landesbeamtengesetz 1998, LGBl. Nr. 65, zu-
letzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 150/2012,
wird wie folgt geändert:

1. (Landesverfassungsbestimmung) Im § 2 wird in der
Z. 1 der lit. a die sublit. aa aufgehoben.

2. Im § 2 erhalten in der Z. 1 der lit. a die bisherigen
sublit. bb, cc und dd die Buchstabenbezeichnungen „aa“,
„bb“ und „cc“; die neuen sublit. bb und cc haben zu lau-
ten:

„bb) die §§ 22, 81 bis 84, 86, 87 Abs. 1 bis 5 und 7
BDG 1979 gelten in der Fassung des Gesetzes BGBl.
Nr. 333/1979;

cc) die §§ 9, 23 bis 35, 65 Abs. 5, 6 und 7, 66 Abs. 3,
87 Abs. 6 und 88 bis 90 BDG 1979 gelten nicht;“

3. Im § 2 wird in der Z. 1 der lit. a folgende Bestim-
mung als neue sublit. dd eingefügt:

„dd) die Bestimmungen über das Disziplinarrecht
(9. Abschnitt, §§ 91 bis 135) gelten nicht;“

4. Im § 2 haben in der lit. a die Z. 3 und 4 zu lauten:
„3. der Art. I Z. 4, 5, 7 und 25 der 2. BDG-Novelle

1991, BGBl. Nr. 362,
4. der Art. I Z. 1 und 2 der 3. BDG-Novelle 1991,

BGBl. Nr. 12/1992,“
5. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 6 zu lauten:
„6. der Art. I Z. 1 bis 5 der 2. BDG-Novelle 1993,

BGBl. Nr. 16/1994,“
6. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 8 zu lauten:
„8. Art. I Z. 1 und 1a der 1. BDG-Novelle 1994, BGBl.

Nr. 665,“

7. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 10 zu lauten:
„10. der Art. I Z. 1a des Gesetzes BGBl. Nr. 297/1995,

soweit er sich auf § 73 Abs. 4 bezieht,“
8. Im § 2 wird in der Z. 15 der lit. a das Zitat „20 bis

22, 24 bis 26, 29 bis 33, 36, 37, 40 und 42“ durch das Zitat
„und 20 bis 22“ ersetzt.

9. Im § 2 haben in der lit. a die Z. 16 und 17 zu lauten:
„16. der Art. 31 Z. 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 30/1998,

soweit er sich auf die §§ 29 Abs. 2, 41b Abs. 2 und 89
Abs. 3 bezieht,

17. der Art. I Z. 6, 7, 10 bis 13, 15 bis 17 und 18 bis 22
der 1. Dienstrechts-Novelle 1998, BGBl. I Nr. 123/1998,“

10. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 26 zu lauten:
„26. der Art. 1 Z. 1, soweit sich diese auf die Aufhe-

bung jener Teile des § 4 Abs. 4 BDG 1979, die auf das
Überschreiten der oberen Altersgrenze des Abs. 1 Z. 4
Bezug nehmen, bezieht, 7 und 12a des Gesetzes BGBl. I
Nr. 119/2002;“

11. Im § 2 haben in der lit. a die Z. 28 und 29 zu lauten
und wird folgende Z. 29a eingefügt:

„28. der Art. 1 Z. 4, 5, 6, 7, 8, 13 und 24 des Gesetzes
BGBl. I Nr. 130/2003,

29. der Art. 8 Z. 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 142/2004,
soweit damit der § 15c in das BDG 1979 eingefügt wird,
mit der Maßgabe, dass der Beamte seine Versetzung in
den Ruhestand bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020
frühestens mit dem Ablauf des Monats bewirken kann,
in dem er seinen 738. Lebensmonat vollendet, wenn er
zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den
Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit in
folgendem Ausmaß aufweist: bei einer vorzeitigen
Ruhestandsversetzung im Zeitraum vom 1. Jänner 2008
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bis zum 31. Dezember 2016 450 Monate, vom 1. Jänner
2017 bis zum 31. Dezember 2017 456 Monate, vom
1. Jänner 2018 bis zum 31. Dezember 2018 462 Monate,
vom 1. Jänner 2019 bis zum 31. Dezember 2019 468 Mo-
nate, vom 1. Jänner 2020 bis zum 31. Dezember 2020
474 Monate und ab dem 1. Jänner 2021 480 Monate,

29a. der Art. 8 Z. 2 des Gesetzes BGBl. I Nr.
142/2004,“

12. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 31 zu lauten:
„31. der Art. 1 Z. 1 des Gesetzes BGBl. I Nr. 80/2005,“
13. Im § 2 haben in der lit. a die Z. 36, 37 und 38 zu

lauten:
„36. der Art. 1 Z. 2 der 2. Dienstrechts-Novelle 2007,

BGBl. I Nr. 96,
37. der Art. 1 Z. 6, 8b und 9 der Dienstrechts-No-

velle 2008, BGBl. I Nr. 147,
38. der Art. 1 Z. 1, 2 und 3 des Gesetzes BGBl. I

Nr. 76/2009 mit der Maßgabe, dass als nahe Angehörige
Personen im Sinn des § 67 Abs. 3 des Landesbedienste-
tengesetzes gelten,“

14. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 41 zu lauten und wer-
den folgende Bestimmungen als Z. 42 und 43 angefügt:

„41. der Art. 121 Z. 5 und 7 mit der Maßgabe, dass
der Frühkarenzurlaub im ungeteilten Ausmaß zu ver-
brauchen ist, des Gesetzes BGBl. I Nr. 111/2010,

42. der Art. 1 Z. 2, 7, 16, 18 und 20 der Dienstrechts-
Novelle 2011, BGBl. I Nr. 140,

43. der Art. 1 Z. 3, 11, 13 bis 15, 15a bis 15c mit der
Maßgabe, dass als nahe Angehörige Personen im Sinn
des § 69 Abs. 2 des Landesbedienstetengesetzes gelten,
und 15b mit der Maßgabe, dass das Kind das zwölfte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, der Dienstrechts-
Novelle 2012, BGBl. I Nr. 120;“

15. Im § 2 erhalten in der Z. 1 der lit. c die bisherigen
sublit. aa bis dd die Buchstabenbezeichnungen „bb“ bis
„ee“ und wird folgende Bestimmung als sublit. aa ein-
gefügt:

„aa) Ein Entfall der Bezüge nach § 13 Abs. 3 tritt auch
ein für die Dauer des Vollzuges einer wegen einer oder
mehrerer mit Vorsatz begangener strafbaren Handlun-
gen verhängten Freiheitsstrafe oder der zugleich mit
einer solchen Freiheitsstrafe angeordneten, mit Frei-
heitsentziehung verbundenen Maßnahme, sofern die
Freiheitsstrafe nicht durch Anhaltung im elektronisch
überwachten Hausarrest nach dem Fünften Abschnitt
des Strafvollzugsgesetzes, BGBl. Nr. 144/1969, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 2/2013, vollzo-
gen wird, sowie für die Dauer eines Tätigkeitsverbotes
nach § 220b des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974,

zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 134/2013.
§ 62 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes 1998 gilt sinn-
gemäß;“

16. Im § 2 wird in der lit. c am Ende der Z. 44 der
Strichpunkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende
Bestimmung als Z. 45 angefügt:

„45. der Art. 2 Z. 3, 4 und 5 der Dienstrechts-Novelle
2012, BGBl. I Nr. 120;“

17. Im § 3a werden im Abs. 1a die lit. b bis e durch
folgende lit. b bis g ersetzt:

„b) Personen, die über einen Aufenthaltstitel „Blaue
Karte EU“ nach § 42 oder „Daueraufenthalt – EU“ nach
§ 45 des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes -
NAG, BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 144/2013, verfügen,

c) Personen, die über einen Aufenthaltstitel „Blaue
Karte EU“ nach § 50a Abs. 1 NAG oder über einen Auf-
enthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union und zusätzlich
über eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ nach § 41a Abs. 1
NAG oder eine „Rot-Weiß-Rot – Karte“ nach § 49 Abs. 2
NAG verfügen,

d) Personen, die als Familienangehörige von Perso-
nen mit einem Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ über
eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ nach § 46 Abs. 3 NAG
verfügen oder Personen, die als Familienangehörige von
Personen mit einem Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt
– EU“ über eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ nach § 46
Abs. 1 Z. 2 lit. a NAG verfügen,

e) Personen, die als Familienangehörige von Perso-
nen mit einem Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ eines
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union über
einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“
nach § 50a Abs. 2 NAG verfügen, oder Personen, die als
Familienangehörige von Personen mit einem Aufent-
haltstitel „Daueraufenthalt – EU“ eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union über einen Auf-
enthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ nach § 50
Abs. 1 in Verbindung mit § 49 Abs. 2 NAG verfügen,

f) Personen, denen der Status des Asylberechtigten
nach dem Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 68/2013, oder nach
früheren asylrechtlichen Vorschriften zuerkannt wurde,

g) Personen, denen der Status des subsidiär Schutz-
berechtigten nach § 8 des Asylgesetzes 2005 zuerkannt
wurde.“

18. Im Abs. 8 des § 3a wird die Wortfolge „im Aner-
kennungsbescheid“ durch die Wortfolge „in der Ent-
scheidung über die Anerkennung“ ersetzt.
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19. Nach § 13 wird folgende Bestimmung als § 13a
eingefügt:

„§ 13a
Treueabgeltung

Dem Beamten, der eine Versetzung in den Ruhestand
durch Erklärung nach § 15 BDG 1979 in Verbindung mit
Art. V oder VI der 38. Landesbeamtengesetz-Novelle,
LGBl. Nr. 79/2007, und Art. III der 40. Landesbeam-
tengesetz-Novelle, LGBl. Nr. 71/2009, oder nach § 15c
BDG 1979 in Verbindung mit Art. I Z. 11 der 46. Lan-
desbeamtengesetz-Novelle, LGBl. Nr. 112/2013, nicht
zum frühest möglichen Zeitpunkt bewirkt und ein Jahr
länger im aktiven Dienstverhältnis verbleibt, gebührt
zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den
Ruhestand durch Erklärung oder zum Zeitpunkt des
Übertrittes in den Ruhestand eine Treueabgeltung in der
Höhe von 150 v. H. des Gehaltes eines Beamten der all-
gemeinen Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V. Für jeden weiteren Monat des späteren Wirk-
samwerdens der Erklärung bzw. für jeden weiteren
Monat bis zum Übertritt in den Ruhestand erhöht sich
die Treueabgeltung um 5 v. H. des Gehaltes eines Be-
amten der allgemeinen Verwaltung der Gehaltsstufe 2
der Dienstklasse V, darf jedoch insgesamt 300 v. H. die-
ses Gehaltes nicht übersteigen.

20. Im Abs. 2 des § 14 wird das Wort „Schillingbe-
trag“ durch das Wort „Eurobetrag“ ersetzt.

21. Im Abs. 1 des § 16 hat der erste Satz zu lauten:
„Beamten, die in einer Landeskrankenanstalt Tätig-

keiten im Sinn des Gesundheits- und Krankenpflege-
gesetzes, BGBl. I Nr. 108/1997, zuletzt geändert durch
das Gesetz BGBl. I Nr. 185/2013, des MTD-Gesetzes,
BGBl. Nr. 460/1992, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 185/2013, des MTF-SHD-G, BGBl. Nr.
102/1961, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 89/2012, oder des Hebammengesetzes, BGBl. Nr.
310/1994, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 80/2013, ausüben (Beamte des Krankenpflegediens-
tes), gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine
ruhegenussfähige Pflegedienstzulage.“

22. Der Abs. 3 des § 23 hat zu lauten:
„(3) Die durchrechnungsoptimierte Bemessungs-

grundlage ist für jeden Monat, der zwischen dem Zeit-
punkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhe-
stand und dem Ablauf des Monats liegt, zu dem der
Beamte

a) frühestens seine Versetzung in den Ruhestand
durch Erklärung nach § 15 BDG 1979 in Verbindung mit
Art. V oder VI der 38. Landesbeamtengesetz-Novelle,
LGBl. Nr. 79/2007, und Art. III der 40. Landesbeam-

tengesetz-Novelle, LGBl. Nr. 71/2009, oder nach § 15c
BDG 1979 in Verbindung mit Art. I Z. 11 der 46. Lan-
desbeamtengesetz-Novelle, LGBl. Nr. 112/2013, hätte
bewirken können oder

b) nach § 13 Abs. 1 BDG 1979 in der für Landesbe-
amte ab dem 1. Jänner 2022 geltenden Fassung in den
Ruhestand übergetreten wäre,

um 0,28 Prozentpunkte zu kürzen. Der sich daraus
ergebende Betrag ist auf zwei Kommastellen zu runden
(gekürzte durchrechnungsoptimierte Bemessungs-
grundlage).“

23. Im Abs. 3 des § 24 wird das Zitat „Mutterschutz-
gesetz 1979, BGBl. Nr. 221, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 58/2010“ durch das Zitat „Mutter-
schutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 138/2013“ ersetzt.

24. Im Abs. 4 des § 32 haben in der lit. c die Z. 6 bis 8
zu lauten:

„6. des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl.
Nr. 85, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 122/2013,

7. des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBl. Nr.
159/1958, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 86/2013,

8. des Bundesbahn-Pensionsgesetzes, BGBl. I Nr.
86/2001, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 86/2013,“

25. Im Abs. 6 des § 38 wird in der lit. a das Zitat
„BGBl. I Nr. 135/2009“ durch das Zitat „BGBl. I
Nr. 15/2013“ ersetzt.

26. Im Abs. 3 des § 40 wird im ersten Satz das Zitat
„BGBl. I Nr. 135/2009“ durch das Zitat „BGBl. I
Nr. 79/2013“ ersetzt.

27. Im Abs. 8 des § 40 wird das Zitat „BGBl. I
Nr. 111/2010“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 163/2013“
ersetzt.

28. Im Abs. 11 des § 40 haben in der lit. a die Z. 2 bis 5
zu lauten:

„2. nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 71/2013,

3. nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957,
BGBl. Nr. 152, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 81/2013,

4. nach dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr.
27/1964, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 81/2013,

5. nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977,
BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 139/2013,“
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29. Im Abs. 11 des § 40 wird in der lit. c das Zitat
„BGBl. I Nr. 111/2010“ durch das Zitat „BGBl. I
Nr. 181/2013“ ersetzt.

30. Im Abs. 11 des § 40 wird in der lit. d das Zitat
„BGBl. I Nr. 12/2009“ durch das Zitat „BGBl. I Nr.
71/2013“ ersetzt.

31. Im Abs. 11 des § 40 wird in der lit. e das Zitat
„BGBl. I Nr. 111/2010“ durch das Zitat „BGBl. I
Nr. 163/2013“ ersetzt.

32. Im Abs. 5 des § 47 wird das Zitat „BGBl. I
Nr. 111/2010“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 86/2013“
ersetzt.

33. Im Abs. 2 des § 58 wird das Zitat „BGBl. I
Nr. 3/2008“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 33/2013“ er-
setzt.

34. Im Abs. 1 des § 66 wird das Zitat „, BGBl.
Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl.
I Nr. 111/2010,“ aufgehoben.

35. Im Abs. 2 des § 70 wird in der lit. d das Zitat
„BGBl. I Nr. 111/2010“ durch das Zitat „BGBl. I
Nr. 181/2013“ ersetzt.

36. Der Abs. 4 des § 71 hat zu lauten:
„(4) Auf das aus der Entscheidung über die Anrech-

nung erwachsende Recht kann nicht verzichtet werden.“
37. Der Abs. 4 des § 73 hat zu lauten:
„(4) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden

vollen Monat der angerechneten Zeiten jenen Hundert-
satz der Bemessungsgrundlage, der sich aus § 22 Abs. 2
des Gehaltsgesetzes 1956 in der zur Zeit des ersten vol-
len Monats der Dienstleistung des Beamten für Lan-
desbeamte geltenden Fassung ergibt, und für jeden wei-
teren Tag ein Dreißigstel hiervon. Werden Zeiten nach
§ 71 Abs. 7 nachträglich angerechnet, so beträgt der be-
sondere Pensionsbeitrag für Zeiten nach § 70 Abs. 2 lit. h
und i für jeden vollen Monat der angerechneten Zeiten
43,2 v. H. des am Tag der Antragstellung geltenden Ge-
haltes eines Beamten der allgemeinen Verwaltung der
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V und für jeden weite-
ren Tag ein Dreißigstel hiervon.“

38. Im Abs. 5 des § 73 wird im ersten Satz die Wort-
folge „des Bemessungsbescheides“ durch die Wortfolge
„der Entscheidung über dessen Bemessung“ ersetzt.

39. Im Abs. 9 des § 73 und im Abs. 3 des § 77 wird
jeweils das Wort „Bescheide“ durch das Wort „Ent-
scheidungen“ ersetzt.

40. Im Abs. 4 des § 83 wird die Wortfolge „kein rechts-
kräftiger Bescheid“ durch die Wortfolge „keine rechts-
kräftige Entscheidung“ ersetzt.

41. Nach dem 3. Abschnitt werden folgende Bestim-
mungen als neuer 4. Abschnitt eingefügt:

„ 4 .  A B S C H N I T T
Disziplinarrecht

1 .  U n t e r a b s c h n i t t
Allgemeine Bestimmungen

§ 86
Dienstpflichtverletzungen

Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten
verletzt, ist nach diesem Abschnitt zur Verantwortung
zu ziehen.

§ 87
Disziplinarstrafen

(1) Disziplinarstrafen sind:
a) der Verweis,
b) die Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monats-

bezuges unter Ausschluss der Kinderzulage,
c) die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Monatsbe-

zügen unter Ausschluss der Kinderzulage,
d) die Entlassung.
(2) In den Fällen des Abs. 1 lit. b und c ist von dem

Monatsbezug auszugehen, der dem Beamten aufgrund
seiner besoldungsrechtlichen Stellung im Zeitpunkt der
Fällung des Disziplinarerkenntnisses durch die Diszi-
plinarkommission beziehungsweise im Zeitpunkt der
Verhängung der Disziplinarverfügung gebührt. Allfäl-
lige Kürzungen des Monatsbezuges sind bei der Straf-
bemessung nicht zu berücksichtigen.

§ 88
Strafbemessung

(1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist die Schwere
der Dienstpflichtverletzung. Dabei ist darauf Rücksicht
zu nehmen, inwieweit die beabsichtigte Strafe erforder-
lich ist, um den Beamten von der Begehung weiterer
Dienstpflichtverletzungen abzuhalten oder der Bege-
hung von Dienstpflichtverletzungen durch andere Be-
amte entgegenzuwirken. Die nach dem Strafgesetzbuch
für die Strafbemessung maßgebenden Gründe sind dem
Sinn nach zu berücksichtigen; weiters ist auf die per-
sönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit des Beamten Bedacht zu nehmen.

(2) Hat der Beamte durch eine Tat oder durch meh-
rere selbstständige Taten mehrere Dienstpflichtverlet-
zungen begangen und wird über diese Dienstpflichtver-
letzungen gleichzeitig erkannt, so ist nur eine Strafe zu
verhängen, die nach der schwersten Dienstpflichtver-
letzung zu bemessen ist, wobei die weiteren Dienst-
pflichtverletzungen als Erschwerungsgrund zu werten
sind.
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§ 89
Verjährung

(1) Der Beamte darf wegen einer Dienstpflichtverlet-
zung nicht mehr bestraft werden, wenn gegen ihn nicht

a) innerhalb von sechs Monaten, gerechnet vom Zeit-
punkt, zu dem der Disziplinarbehörde die Dienst-
pflichtverletzung zur Kenntnis gelangt ist, oder

b) innerhalb von drei Jahren, gerechnet vom Zeit-
punkt der Beendigung der Dienstpflichtverletzung,

eine Disziplinarverfügung erlassen oder ein Diszipli-
narverfahren vor der Disziplinarkommission eingeleitet
wurde. Sind vom Amt der Landesregierung vor der Ein-
leitung des Disziplinarverfahrens im Auftrag der Diszi-
plinarkommission notwendige Ermittlungen durchzu-
führen (§ 113 Abs. 1 zweiter Satz), so verlängert sich die
Frist nach lit. a um sechs Monate.

(2) Drei Jahre nach der an den beschuldigten Beam-
ten erfolgten Zustellung der Entscheidung, gegen ihn
ein Disziplinarverfahren durchzuführen, darf eine Dis-
ziplinarstrafe nicht mehr verhängt werden.

(3) Der Lauf der in den Abs. 1 und 2 genannten Fris-
ten wird, sofern der der Dienstpflichtverletzung zu-
grunde liegende Sachverhalt Gegenstand der Anzeige
oder eines der folgenden Verfahren ist, gehemmt:

a) für die Dauer eines Verfahrens vor dem Verfas-
sungs- oder Verwaltungsgerichtshof,

b) für die Dauer eines Verfahrens vor dem Landes-
verwaltungsgericht,

c) für die Dauer eines gerichtlichen Strafverfahrens
oder eines Verwaltungsstrafverfahrens,

d) für den Zeitraum zwischen der rechtskräftigen Be-
endigung oder, wenn auch nur vorläufigen, Einstellung
eines Strafverfahrens und dem Einlangen einer diesbe-
züglichen Mitteilung bei der Dienstbehörde und

e) für den Zeitraum zwischen der Erstattung der
Anzeige und dem Einlangen der Mitteilung

1. über die Beendigung des gerichtlichen Strafverfah-
rens oder des Verwaltungsstrafverfahrens,

2. der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des ge-
richtlichen Strafverfahrens oder

3. der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der
Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens

bei der Dienstbehörde.
(4) Hat der Sachverhalt, der einer Dienstpflichtver-

letzung zugrunde liegt, zu einer strafgerichtlichen Ver-
urteilung geführt und ist die strafrechtliche Verjäh-
rungsfrist länger als die im Abs. 1 lit. b genannte Frist,
so tritt an die Stelle dieser Frist die strafrechtliche Ver-
jährungsfrist.

§ 90
Zusammentreffen von strafbaren 

Handlungen mit Dienstpflichtverletzungen

(1) Wurde der Beamte wegen einer gerichtlich oder
verwaltungsbehördlich strafbaren Handlung rechts-
kräftig verurteilt und erschöpft sich die Dienstpflicht-
verletzung in der Verwirklichung des strafbaren Tatbe-
standes, so ist von der disziplinären Verfolgung des Be-
amten abzusehen. Erschöpft sich die Dienstpflichtver-
letzung nicht in der Verwirklichung des strafbaren Tat-
bestandes (disziplinärer Überhang), so ist nach § 88 vor-
zugehen.

(2) Die Disziplinarbehörde ist an die dem Spruch
eines rechtskräftigen Urteils oder Erkenntnisses zu-
grunde gelegte Tatsachenfeststellung eines Gerichtes
gebunden. Sie darf auch nicht eine Tatsache als erwiesen
annehmen, die das Gericht als nicht erweisbar ange-
nommen hat.

2 .  U n t e r a b s c h n i t t
Organisatorische Bestimmungen

§ 91
Disziplinarbehörden

Disziplinarbehörden sind:
a) das Amt der Landesregierung und
b) die Disziplinarkommission.

§ 92
Zuständigkeit

Zuständig sind:
a) das Amt der Landesregierung zur vorläufigen Sus-

pendierung und zur Erlassung von Disziplinarverfü-
gungen;

b) die Disziplinarkommission zur Erlassung von Dis-
ziplinarerkenntnissen und zur Entscheidung über Sus-
pendierungen.

§ 93
Mitwirkung 

fachkundiger Laienrichter

(1) Im Disziplinarverfahren entscheidet das Landes-
verwaltungsgericht durch Senate, die aus dem Senats-
vorsitzenden und zwei fachkundigen Laienrichtern be-
stehen.

(2) Einer dieser fachkundigen Laienrichter ist von der
Zentralpersonalvertretung der Tiroler Landesbedienste-
ten vorzuschlagen. Die fachkundigen Laienrichter müs-
sen seit wenigstens fünf Jahren in einem Dienstverhält-
nis zum Land Tirol stehen. Die Tätigkeit als fachkundi-
ger Laienrichter erfolgt in Ausübung des Dienstes.
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§ 94
Disziplinarkommission

(1) Beim Amt der Landesregierung ist eine Diszipli-
narkommission für Landesbeamte einzurichten.

(2) Die Disziplinarkommission besteht aus:
a) einem rechtskundigen Landesbediensteten als Vor-

sitzendem,
b) einem von der Zentralpersonalvertretung der Tiro-

ler Landesbediensteten vorzuschlagenden Landesbe-
diensteten als Beisitzer und

c) einem weiteren Landesbediensteten als Beisitzer.

§ 95
Mitgliedschaft, 

Beschlussfassung, Informationsrecht

(1) Die Mitglieder der Disziplinarkommission sind
von der Landesregierung auf die Dauer von fünf Jahren
zu bestellen. Für jedes dieser Mitglieder ist in gleicher
Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Mitglieder
und Ersatzmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf der
Bestellungsdauer bis zur Bestellung der neuen Mitglie-
der im Amt.

(2) Jeder Bedienstete hat der Bestellung zum Mitglied
der Disziplinarkommission Folge zu leisten.

(3) Beamte dürfen nur zu Mitgliedern und Ersatz-
mitgliedern bestellt werden, wenn gegen sie kein Diszi-
plinarverfahren anhängig ist.

(4) Die Mitgliedschaft ruht vom Zeitpunkt der Ein-
leitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechts-
kräftigem Abschluss sowie während der Zeit der (vor-
läufigen) Suspendierung, der Außerdienststellung, eines
Urlaubes von mehr als drei Monaten und der Leistung
des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes.

(5) Die Mitgliedschaft endet mit der Abberufung,
dem Ablauf der Bestellungsdauer, der rechtskräftigen
Verhängung einer Disziplinarstrafe und dem Ausschei-
den aus dem Dienststand.

(6) Die Landesregierung hat ein Mitglied der Diszi-
plinarkommission abzuberufen, wenn es

a) aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die
mit seiner Funktion verbundenen Aufgaben dauernd
nicht mehr erfüllen kann oder

b) die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten
grob verletzt oder dauernd vernachlässigt hat.

(7) Endet die Mitgliedschaft vor dem Ablauf der Be-
stellungsdauer, so hat die Landesregierung für den Rest
der Bestellungsdauer ein neues Mitglied bzw. Ersatz-
mitglied zu bestellen.

(8) Die Disziplinarkommission fasst ihre Beschlüsse
mit einfacher Stimmenmehrheit. Die Disziplinarstrafe

der Entlassung darf im Verfahren vor der Disziplinar-
kommission nur einstimmig verhängt werden. Eine
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Der Vorsitzende hat
seine Stimme zuletzt abzugeben.

(9) Die Mitglieder der Disziplinarkommission sind
in Ausübung ihrer Funktion an keine Weisungen ge-
bunden.

(10) Für die sachlichen Erfordernisse der Diszipli-
narkommission hat das Land Tirol aufzukommen. Vom
Amt der Landesregierung ist erforderlichenfalls ein
Schriftführer beizustellen.

(11) Die Landesregierung ist berechtigt, sich über alle
Angelegenheiten des Aufgabenbereiches der Diszipli-
narkommission zu unterrichten.

§ 96
Disziplinaranwalt

(1) Zur Vertretung der dienstlichen Interessen im
Disziplinarverfahren hat die Landesregierung auf die
Funktionsdauer der Disziplinarkommission einen Lan-
desbediensteten als Disziplinaranwalt und einen Lan-
desbediensteten als dessen Stellvertreter zu bestellen.

(2) § 95 Abs. 1 dritter Satz, 2 bis 7 und 10 sind auf
den Disziplinaranwalt und dessen Stellvertreter sinnge-
mäß anzuwenden.

(3) Der Disziplinaranwalt kann gegen Bescheide der
Disziplinarbehörden Beschwerde an das Landesverwal-
tungsgericht erheben. Der Disziplinaranwalt kann
weiters gegen Erkenntnisse des Landesverwaltungsge-
richtes Revision an den Verwaltungsgerichtshof erhe-
ben.

3 .  U n t e r a b s c h n i t t
Disziplinarverfahren

§ 97
Anwendung des Allgemeinen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991

Soweit in diesem Unterabschnitt nichts anderes be-
stimmt ist, ist auf das Disziplinarverfahren das Allge-
meine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 mit Aus-
nahme der §§ 2 bis 4, 12, 39 Abs. 2a, 41, 42, 44a bis 44g,
51, 57, 58a, 62 Abs. 3, 63 bis 67, 68 Abs. 2 und 3, 73
Abs. 2 und 3, 75 bis 78 und 79 bis 80a anzuwenden.

§ 98
Parteien

Parteien im Disziplinarverfahren sind der Beschul-
digte und der Disziplinaranwalt. Die Stellung als Partei
kommt ihnen ab dem Zeitpunkt der Zustellung der Dis-
ziplinaranzeige zu.
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§ 99
Verteidiger

(1) Der Beschuldigte kann sich selbst verteidigen
oder durch einen Rechtsanwalt, einen Verteidiger in
Strafsachen oder einen Beamten verteidigen lassen.

(2) Auf Verlangen des Beschuldigten ist ein Beamter
des Dienststandes vom Amt der Landesregierung als
Verteidiger zu bestellen.

(3) Abgesehen von dem im Abs. 2 genannten Fall ist
der Beamte zur Übernahme einer Verteidigung nicht
verpflichtet. Er darf in keinem Fall eine Belohnung an-
nehmen und hat gegenüber dem Beschuldigten nur
Anspruch auf Vergütung des im Interesse der Verteidi-
gung notwendigen und zweckmäßigen Aufwandes.

(4) Die Bestellung eines Verteidigers schließt nicht
aus, dass der Beschuldigte im eigenen Namen Erklä-
rungen abgibt.

(5) Der Verteidiger ist über alle ihm in dieser Eigen-
schaft zukommenden Mitteilungen zur Verschwiegen-
heit verpflichtet.

§ 100
Zustellungen

(1) Zustellungen an die Parteien haben zu eigenen
Handen zu erfolgen.

(2) Hat der Beschuldigte einen Verteidiger, so sind
sämtliche Schriftstücke auch dem Verteidiger zu eige-
nen Handen zuzustellen. Ist der Verteidiger zustel-
lungsbevollmächtigt, so treten die Rechtswirkungen der
Zustellung für den Beschuldigten mit dem Zeitpunkt
der Zustellung an den Verteidiger ein.

§ 101
Disziplinaranzeige

(1) Der unmittelbar oder mittelbar zur Führung der
Dienstaufsicht berufene Vorgesetzte (Dienstvorge-
setzte) hat bei jedem begründeten Verdacht einer
Dienstpflichtverletzung die zur vorläufigen Klarstel-
lung des Sachverhaltes erforderlichen Erhebungen zu
unternehmen und sodann unverzüglich im Dienstweg
dem Amt der Landesregierung Disziplinaranzeige zu
erstatten. Erweckt der Verdacht einer Dienstpflichtver-
letzung auch den Verdacht einer von Amts wegen zu
verfolgenden gerichtlich strafbaren Handlung, so hat
sich der Dienstvorgesetzte in dieser Eigenschaft jeder
Erhebung zu enthalten und sofort dem Amt der Lan-
desregierung zu berichten. Dieses hat nach § 78 der
Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 116/2013, vorzu-
gehen.

(2) Von einer Disziplinaranzeige an das Amt der Lan-
desregierung ist abzusehen, wenn nach Ansicht des
Dienstvorgesetzten eine Belehrung oder Ermahnung
ausreicht. Diese ist dem Beamten nachweislich mitzu-
teilen. Eine Ermahnung oder Belehrung darf nach dem
Ablauf von drei Jahren ab ihrer Mitteilung an den Be-
amten zu keinen dienstlichen Nachteilen führen, wenn
der Beamte in diesem Zeitraum keine weitere Dienst-
pflichtverletzung begangen hat.

(3) Das Amt der Landesregierung hat dem Beschul-
digten, sofern es sich nicht um eine Selbstanzeige han-
delt, eine Abschrift der Disziplinaranzeige unverzüglich
zuzustellen.

§ 102
Veranlassungen 

des Amtes der Landesregierung

(1) Aufgrund der Disziplinaranzeige oder des Be-
richtes des Dienstvorgesetzten hat das Amt der Landes-
regierung

a) eine Disziplinarverfügung zu erlassen oder
b) die Disziplinaranzeige an den Vorsitzenden der

Disziplinarkommission und an den Disziplinaranwalt
weiterzuleiten.

(2) Das Amt der Landesregierung kann von der Er-
lassung einer Disziplinarverfügung oder von der Weiter-
leitung der Disziplinaranzeige absehen, wenn das Ver-
schulden geringfügig ist und die Folgen der Dienst-
pflichtverletzung unbedeutend sind. Auf Verlangen des
Beamten ist dieser hiervon formlos zu verständigen.

§ 103
Selbstanzeige

(1) Jeder Beamte hat das Recht, beim Amt der Lan-
desregierung schriftlich die Einleitung eines Diszipli-
narverfahrens gegen sich selbst zu beantragen.

(2) Hat der Beamte die Einleitung eines Disziplinar-
verfahrens gegen sich selbst beantragt, so ist nach § 102
vorzugehen. Auf Verlangen des Beamten ist dieser An-
trag unverzüglich dem Vorsitzenden der Disziplinar-
kommission und dem Disziplinaranwalt zu übermitteln.

§ 104
Suspendierung

(1) Das Amt der Landesregierung hat die vorläufige
Suspendierung eines Beamten zu verfügen, wenn

a) über ihn die Untersuchungshaft verhängt wird oder
b) seine Belassung im Dienst wegen der Art der ihm

zur Last gelegten Dienstpflichtverletzungen das Anse-
hen des Amtes oder wesentliche Interessen des Diens-
tes gefährden würde.
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(2) Jede vorläufige Suspendierung ist unverzüglich
der Disziplinarkommission mitzuteilen; diese hat über
die Suspendierung zu entscheiden. Die vorläufige Sus-
pendierung endet spätestens mit dem Tag dieser Ent-
scheidung. Ist jedoch bereits ein Disziplinarverfahren
anhängig, so hat die Disziplinarkommission bei Vorlie-
gen der im Abs. 1 genannten Voraussetzungen die Sus-
pendierung zu verfügen.

(3) Die Suspendierung hat die Kürzung des Monats-
bezuges des Beamten – unter Ausschluss der Kinder-
zulage – um ein Drittel für die Dauer der Suspendierung
zur Folge. Die Disziplinarkommission kann auf Antrag
des Beamten oder von Amts wegen die Kürzung ver-
mindern oder aufheben, wenn und soweit dies zur Auf-
rechterhaltung des notwendigen Lebensunterhaltes des
Beamten und seiner Familienangehörigen, für die er
sorgepflichtig ist, unbedingt erforderlich ist. Die Min-
derung oder Aufhebung der Bezugskürzung wird vom
Zeitpunkt der Antragstellung an wirksam.

(4) Die Suspendierung endet spätestens mit dem
rechtskräftigen Abschluss des Disziplinarverfahrens.
Fallen die Umstände, die für die Suspendierung des Be-
amten maßgebend gewesen sind, vorher weg, so ist die
Suspendierung unverzüglich aufzuheben.

(5) Beschwerden an das Landesverwaltungsgericht
gegen eine (vorläufige) Suspendierung oder gegen eine
Entscheidung über die Verminderung (Aufhebung) der
Bezugskürzung haben keine aufschiebende Wirkung.
Sie sind binnen einer Woche nach ihrer Einbringung dem
Landesverwaltungsgericht vorzulegen. Das Landesver-
waltungsgericht hat über solche Beschwerden ohne un-
nötigen Aufschub, spätestens aber binnen zwei Mona-
ten, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden.

§ 105
Verbindung des Disziplinarverfahrens 

gegen mehrere Beschuldigte

Sind an einer Dienstpflichtverletzung mehrere Be-
amte beteiligt, so ist das Disziplinarverfahren vor der
Disziplinarkommission für alle Beteiligten gemeinsam
durchzuführen.

§ 106
Strafanzeige, Unterbrechung 

des Disziplinarverfahrens

(1) Kommt die Disziplinarbehörde während des Dis-
ziplinarverfahrens zur Ansicht, dass eine von Amts
wegen zu verfolgende gerichtlich strafbare Handlung
vorliegt, so hat sie nach § 78 der Strafprozessordnung
1975 vorzugehen.

(2) Hat die Disziplinarbehörde Anzeige an die Staats-
anwaltschaft, die Sicherheitsbehörde oder die Verwal-
tungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis von
einem anhängigen Strafverfahren nach der Strafprozess-
ordnung 1975 oder einem anhängigen verwaltungs-
strafrechtlichen Verfahren, so wird dadurch das Diszi-
plinarverfahren unterbrochen. Die Parteien sind vom
Eintritt der Unterbrechung zu verständigen. Unge-
achtet der Unterbrechung des Disziplinarverfahrens ist
ein Beschluss, ein Disziplinarverfahren durchzuführen
(§ 113), zulässig.

(3) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen und
binnen sechs Monaten abzuschließen, nachdem

a) die Mitteilung
1. der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des

Strafverfahrens oder über den (vorläufigen) Rücktritt
von der Verfolgung oder

2. der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der
Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens

bei der Disziplinarbehörde eingelangt ist oder
b) das Strafverfahren nach der Strafprozessordnung

1975 oder das verwaltungsstrafrechtliche Verfahren
rechtskräftig abgeschlossen oder, wenn auch nur vor-
läufig, eingestellt worden ist.

§ 107
Absehen von der Strafe

Im Fall eines Schuldspruches kann von der Verhän-
gung einer Strafe abgesehen werden, wenn dies ohne
Verletzung dienstlicher Interessen möglich ist und nach
den Umständen des Falles und nach der Persönlichkeit
des Beamten angenommen werden kann, dass ein
Schuldspruch allein genügen wird, den Beamten von
weiteren Verfehlungen abzuhalten.

§ 108
Wiederaufnahme des Verfahrens, 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) Vor der Entscheidung über die Wiederaufnahme
des Verfahrens oder über die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand sind die Parteien zu hören.

(2) § 69 Abs. 2 und 3 des Allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes 1991 ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die mit drei Jahren festgesetzten Fristen im
Disziplinarverfahren zehn Jahre betragen.

(3) Die Wiederaufnahme eines Verfahrens zum Nach-
teil des Beschuldigten ist nur innerhalb der im § 89 fest-
gelegten Fristen zulässig. Im Fall der Wiederaufnahme
des Verfahrens auf Antrag des Beschuldigten und im Fall
der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand darf über den
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Beschuldigten keine strengere als die bereits verhängte
Strafe ausgesprochen werden.

(4) Nach dem Tod des Beamten können auch Perso-
nen die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand beantragen, die nach
dem bestraften Beamten einen pensionsrechtlichen Ver-
sorgungsanspruch besitzen. Hat das Erkenntnis auf
Entlassung gelautet, so steht dieses Recht den Personen
zu, die bei Nichtvorliegen dieser Strafe einen Versor-
gungsanspruch besäßen.

(5) Durch die Verfügung der Wiederaufnahme des
Verfahrens und die Bewilligung der Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand wird der frühere Bescheid nicht auf-
gehoben.

§ 109
Kosten

(1) Die Kosten des Verfahrens einschließlich der Rei-
segebühren und der Gebühren für Zeugen, Sachver-
ständige und Dolmetsche sind vom Land Tirol zu tra-
gen, wenn

a) das Verfahren eingestellt,
b) der Beamte freigesprochen oder
c) gegen den Beamten eine Disziplinarverfügung er-

lassen wird.
(2) Wird über den Beamten von der Disziplinarkom-

mission eine Disziplinarstrafe verhängt, so ist im Er-
kenntnis auszusprechen, ob und inwieweit er mit Rück-
sicht auf den von ihm verursachten Verfahrensaufwand,
seine persönlichen Verhältnisse und seine wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit die Kosten des Verfahrens zu
ersetzen hat; dasselbe gilt, wenn im Schuldspruch von
der Verhängung einer Disziplinarstrafe abgesehen wird.
Die aus der Beiziehung eines Verteidigers erwachsenden
Kosten hat in allen Fällen der Beamte zu tragen.

(3) Hinsichtlich der Gebühren für Zeugen, Sachver-
ständige und Dolmetsche ist das Gebührenanspruchs-
gesetz 1975 sinngemäß anzuwenden.

§ 110
Einstellung des Disziplinarverfahrens

(1) Das Disziplinarverfahren ist mit Bescheid einzu-
stellen, wenn

a) der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Dienst-
pflichtverletzung nicht begangen hat oder Umstände
vorliegen, die die Strafbarkeit ausschließen,

b) die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht
erwiesen werden kann oder keine Dienstpflichtverlet-
zung darstellt,

c) Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschlie-
ßen, oder

d) die Schuld des Beschuldigten gering ist, die Tat
keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen
hat und überdies eine Bestrafung nicht geboten ist, um
den Beschuldigten von der Verletzung der Dienst-
pflichten abzuhalten oder der Verletzung von Dienst-
pflichten durch andere Beamte entgegenzuwirken.

(2) Das Disziplinarverfahren gilt als eingestellt, wenn
das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis des Beschul-
digten endet.

§ 111
Auswirkungen von Disziplinarverfahren

(1) Eine Dienstpflichtverletzung darf über eine Dis-
ziplinarstrafe hinaus zu keinen dienstrechtlichen Nach-
teilen führen.

(2) Hat der Beamte innerhalb von drei Jahren nach
dem Eintritt der Rechtskraft der Disziplinarverfügung
oder des Disziplinarerkenntnisses keine Dienstpflicht-
verletzung begangen, so darf die erfolgte Bestrafung in
einem weiteren Disziplinarverfahren nicht berücksich-
tigt werden.

§ 112
Aufbewahrung der Akten

Nach dem endgültigen Abschluss des Disziplinar-
verfahrens sind die Akten unter Verschluss aufzube-
wahren.

§ 113
Verfahren vor der Disziplinar-

kommission, Einleitung

(1) Der Vorsitzende hat nach dem Einlangen der Dis-
ziplinaranzeige die Disziplinarkommission zur Ent-
scheidung darüber einzuberufen, ob ein Disziplinarver-
fahren durchzuführen ist. Notwendige Ermittlungen
sind vom Amt der Landesregierung im Auftrag des Vor-
sitzenden durchzuführen.

(2) Hat die Disziplinarkommission die Durchfüh-
rung eines Disziplinarverfahrens beschlossen, so ist die-
ser Beschluss dem Beschuldigten, dem Disziplinaran-
walt und dem Amt der Landesregierung zuzustellen.

(3) Sind in anderen Rechtsvorschriften an die Einlei-
tung des Disziplinarverfahrens Rechtsfolgen geknüpft,
so treten diese nur im Fall des Beschlusses der Diszipli-
narkommission, ein Disziplinarverfahren durchzufüh-
ren, und im Fall der (vorläufigen) Suspendierung ein.

§ 114
Verhandlungsbeschluss, 
mündliche Verhandlung

(1) Ist nach Durchführung der notwendigen Ermitt-
lungen der Sachverhalt ausreichend geklärt, so hat die
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Disziplinarkommission die mündliche Verhandlung an-
zuberaumen (Verhandlungsbeschluss) und zu dieser die
Parteien sowie die in Betracht kommenden Zeugen und
Sachverständigen zu laden. Die mündliche Verhandlung
ist so anzuberaumen, dass zwischen ihr und der Zustel-
lung des Beschlusses ein Zeitraum von mindestens zwei
Wochen liegt.

(2) Im Verhandlungsbeschluss sind die Anschuldi-
gungspunkte bestimmt anzuführen.

(3) Im Verhandlungsbeschluss ist dem Beschuldigten
die Zusammensetzung der Disziplinarkommission ein-
schließlich der Ersatzmitglieder bekannt zu geben. Der
Beschuldigte hat das Recht, binnen einer Woche nach
der Zustellung des Verhandlungsbeschlusses ein Mit-
glied der Disziplinarkommission ohne Angabe von
Gründen abzulehnen. Auf Verlangen des Beschuldigten
dürfen bei der mündlichen Verhandlung bis zu drei Be-
amte als Vertrauenspersonen anwesend sein. Die münd-
liche Verhandlung ist ansonsten nicht öffentlich.

(4) Die Beratungen und Abstimmungen der Diszi-
plinarkommission sind vertraulich.

(5) Die mündliche Verhandlung hat mit der Verlesung
des Verhandlungsbeschlusses zu beginnen. Sodann ist
der Beschuldigte zu vernehmen.

(6) Nach der Vernehmung des Beschuldigten sind die
Beweise in der vom Vorsitzenden bestimmten Reihen-
folge aufzunehmen. Die Parteien haben das Recht, Be-
weisanträge zu stellen. Über die Berücksichtigung die-
ser Anträge hat der Vorsitzende zu entscheiden; die übri-
gen Mitglieder der Disziplinarkommission haben je-
doch das Recht, eine Beschlussfassung der Disziplinar-
kommission über die Berücksichtigung der Beweisan-
träge zu verlangen. Gegen die Entscheidung des Vorsit-
zenden bzw. der Disziplinarkommission ist eine ge-
sonderte Beschwerde nicht zulässig.

(7) Der Beschuldigte darf zur Beantwortung der an
ihn gestellten Fragen nicht gezwungen werden.

(8) Erfordert der Gang der Beweisaufnahme eine
Unterbrechung der mündlichen Verhandlung, so hat
hierüber die Disziplinarkommission nach Beratung zu
beschließen.

(9) Nach dem Abschluss des Beweisverfahrens ist
dem Disziplinaranwalt das Wort zu erteilen. Der Diszi-
plinaranwalt hat hierauf die Ergebnisse der Beweisfüh-
rung zusammenzufassen sowie seine Anträge zu stellen
und zu begründen.

(10) Nach dem Disziplinaranwalt ist dem Beschul-
digten das Wort zu erteilen. Findet der Disziplinaran-
walt hierauf etwas zu erwidern, so hat der Beschuldigte
jedenfalls das Schlusswort.

(11) Nach Schluss der mündlichen Verhandlung hat
sich die Disziplinarkommission zur Beratung zurück-
zuziehen.

(12) Unmittelbar nach dem Beschluss der Diszipli-
narkommission ist das Erkenntnis samt den wesent-
lichen Gründen mündlich zu verkünden.

(13) Über die mündliche Verhandlung ist eine vom
Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigende
Verhandlungsschrift aufzunehmen. Sie ist vor der Bera-
tung der Disziplinarkommission zu verlesen, wenn die
Parteien nicht darauf verzichtet haben. Wird gegen die
Aufnahme der Verhandlungsschrift in Kurzschrift oder
auf Schallträger kein Einwand erhoben, so ist dies zu-
lässig. Vor der Beratung der Disziplinarkommission ist
die in Kurzschrift aufgenommene Verhandlungsschrift
zu verlesen oder es ist die Aufnahme des Schallträgers
wiederzugeben, wenn die Parteien nicht darauf verzich-
tet haben. Aufnahmen in Kurzschrift oder auf Schall-
träger sind spätestens binnen einer Woche in Vollschrift
zu übertragen. Der Schallträger ist mindestens drei
Monate ab der Übertragung aufzubewahren.

(14) Einwendungen wegen behaupteter Unvollstän-
digkeit oder Unrichtigkeit der Verhandlungsschrift sind
bis spätestens unmittelbar nach der Verlesung (Wieder-
gabe) zu erheben. Wenn den Einwendungen nicht Rech-
nung getragen wird, sind diese in die Verhandlungs-
schrift als Nachtrag aufzunehmen. Die Verkündung des
Erkenntnisses nach Abs. 12 ist am Ende der Verhand-
lungsschrift zu protokollieren. Auf die Verhandlungs-
schrift ist § 14 Abs. 3, 4 letzter Satz und 5 des Allge-
meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 nicht an-
zuwenden.

(15) Über die Beratungen der Disziplinarkommis-
sion ist ein Beratungsprotokoll aufzunehmen, das vom
Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen
ist.

§ 115
Wiederholung der mündlichen Verhandlung

Der Vorsitzende ist berechtigt, bei Vorliegen beson-
derer Gründe die mündliche Verhandlung zu unterbre-
chen oder zu vertagen. Wurde die Verhandlung vertagt,
so hat der Vorsitzende bei der Wiederaufnahme der Ver-
handlung die wesentlichen Vorgänge der vertagten Ver-
handlungen nach dem Protokoll und den sonst zu be-
rücksichtigenden Akten mündlich vorzutragen. Die
Verhandlung ist jedoch zu wiederholen, wenn sich die
Zusammensetzung der Disziplinarkommission geän-
dert hat oder seit der Vertagung mehr als sechs Monate
verstrichen sind.
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§ 116
Verhandlung in Abwesenheit des Beschuldigten,

Absehen von der mündlichen Verhandlung

(1) Die mündliche Verhandlung vor der Disziplinar-
kommission kann ungeachtet eines Parteienantrages in
Abwesenheit des Beschuldigten durchgeführt werden,
wenn der Beschuldigte trotz ordnungsgemäß zugestell-
ter Ladung nicht zur mündlichen Verhandlung erschie-
nen ist, obwohl er nachweislich auf diese Säumnisfolge
hingewiesen worden ist.

(2) Von der Durchführung einer mündlichen Ver-
handlung vor der Disziplinarkommission kann unge-
achtet eines Parteienantrages Abstand genommen wer-
den, wenn der Sachverhalt infolge Bindung an die dem
Spruch eines rechtskräftigen Urteils eines Strafgerich-
tes oder eines Straferkenntnisses eines Verwaltungsge-
richtes zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung hinrei-
chend geklärt ist.

(3) In den Fällen des Abs. 1 ist vor der schriftlichen
Erlassung des Disziplinarerkenntnisses dem Beschul-
digten Gelegenheit zu geben, vom Ergebnis der Be-
weisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen.

§ 117
Vernehmung 

von minderjährigen Zeugen

(1) Auf Verlangen eines minderjährigen Zeugen ist
einer Person seines Vertrauens die Anwesenheit bei der
Vernehmung zu gestatten. Der Vernehmung eines noch
nicht Vierzehnjährigen ist, soweit es in seinem Interesse
zweckmäßig ist, jedenfalls eine Person seines Vertrau-
ens beizuziehen. Auf diese Rechte ist in der Vorladung
hinzuweisen. Als Vertrauensperson kann ausgeschlos-
sen werden, wer der Mitwirkung an der Pflichtverlet-
zung verdächtig oder am Verfahren beteiligt ist oder
wessen Anwesenheit den Zeugen bei der Ablegung einer
freien und vollständigen Aussage beeinflussen könnte.

(2) Der Vorsitzende kann im Interesse des minder-
jährigen Zeugen die Gelegenheit zur Beteiligung an der
Vernehmung des Zeugen derart beschränken, dass die
Parteien und ihr Vertreter die Vernehmung des Zeugen
erforderlichenfalls unter Verwendung technischer Ein-
richtungen zur Wort- und Bildübertragung mitverfol-
gen und ihr Fragerecht ausüben können, ohne bei der
Befragung anwesend zu sein.

§ 118
Disziplinarerkenntnis

(1) Wurde eine mündliche Verhandlung durchge-
führt, so hat die Disziplinarkommission bei der Be-

schlussfassung über das Disziplinarerkenntnis nur auf
das, was in der mündlichen Verhandlung vorgekommen
ist, sowie auf eine allfällige Stellungnahme des Beschul-
digten nach § 116 Abs. 3 Rücksicht zu nehmen.

(2) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuldspruch
oder Freispruch zu lauten und im Fall eines Schuld-
spruches die Strafe festzusetzen, sofern nicht nach § 90
Abs. 1 oder § 107 von einem Strafausspruch abgesehen
wird.

(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarer-
kenntnisses ist den Parteien längstens innerhalb von
zwei Wochen zuzustellen und dem Amt der Landesre-
gierung unverzüglich zu übermitteln.

§ 119
Ratenbewilligung, Verwendung 
der Geldstrafen und Geldbußen

(1) Bei der Hereinbringung einer Geldstrafe oder
einer Geldbuße ist auf die persönlichen Verhältnisse und
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Beamten
Bedacht zu nehmen.

(2) Die Disziplinarkommission darf die Abstattung
einer Geldstrafe oder einer Geldbuße in höchstens
36 Monatsraten bewilligen. Die Geldstrafen und Geld-
bußen sind erforderlichenfalls hereinzubringen:

a) bei Beamten des Dienststandes durch Abzug vom
Monatsbezug und

b) bei Beamten des Ruhestandes durch Abzug vom
Ruhebezug.

(3) Die Geldstrafen und Geldbußen fließen dem Land
Tirol zu.

§ 120
Mitteilungen 

an die Öffentlichkeit

Mitteilungen an die Öffentlichkeit über den Inhalt
der mündlichen Verhandlung sind untersagt. Der Be-
amte, auf den sich das Disziplinarverfahren bezogen hat,
und dessen Hinterbliebene dürfen den Inhalt eines
rechtskräftigen Disziplinarerkenntnisses insoweit ver-
öffentlichen, als eine solche Veröffentlichung von der
Disziplinarkommission im Spruch des Disziplinarer-
kenntnisses nicht deshalb ausgeschlossen wird, weil er
der Verschwiegenheit unterliegt. Hat das Amt der Lan-
desregierung nach § 102 Abs. 2 von einer Ahndung, von
der Erlassung einer Disziplinarverfügung oder der
Weiterleitung der Disziplinaranzeige abgesehen oder hat
die Disziplinarkommission das bei ihr anhängige Ver-
fahren eingestellt, so dürfen der Beamte oder dessen
Hinterbliebene diese Tatsache ebenfalls veröffentlichen.
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§ 121
Verschlechterungsverbot

Aufgrund einer vom Beschuldigten erhobenen Be-
schwerde an das Landesverwaltungsgericht darf das Dis-
ziplinarerkenntnis nicht zu seinen Ungunsten abgeän-
dert werden.

§ 122
Vollzug des Disziplinarerkenntnisses

(1) Der Vorsitzende hat nach dem Eintritt der Rechts-
kraft des Disziplinarerkenntnisses den Vollzug der Dis-
ziplinarstrafe durch das Amt der Landesregierung zu
veranlassen.

(2) Im Fall des Todes des Beamten oder seines Aus-
trittes aus dem Dienstverhältnis erlischt die Vollzieh-
barkeit der Disziplinarstrafe.

4 .  U n t e r a b s c h n i t t
Abgekürztes Verfahren

§ 123
Disziplinarverfügung

Hat der Beamte vor dem Dienstvorgesetzten oder vor
der Dienstbehörde eine Dienstpflichtverletzung ge-
standen, so kann das Amt der Landesregierung hin-
sichtlich dieser Dienstpflichtverletzung ohne weiteres
Verfahren schriftlich eine Disziplinarverfügung erlas-
sen. Die Disziplinarverfügung ist auch dem Diszipli-
naranwalt zuzustellen. In der Disziplinarverfügung darf
nur der Verweis ausgesprochen oder eine Geldbuße bis
zur Höhe von 10 v. H. des Monatsbezuges – unter Aus-
schluss der Kinderzulage – auf den der Beamte im Zeit-
punkt der Erlassung der Disziplinarverfügung An-
spruch hat, verhängt werden. Die Geldbuße fließt dem
Land Tirol zu.

§ 124
Einspruch

Der Beschuldigte und der Disziplinaranwalt können
gegen die Disziplinarverfügung innerhalb von zwei
Wochen nach Zustellung Einspruch erheben. Der recht-
zeitige Einspruch setzt die Disziplinarverfügung außer
Kraft; die Disziplinarkommission hat zu entscheiden,
ob ein Verfahren einzuleiten ist.

5 .  U n t e r a b s c h n i t t
Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes

§ 125
Verantwortlichkeit

Beamte des Ruhestandes sind nach den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes wegen einer im Dienststand began-
genen Dienstpflichtverletzung oder wegen gröblicher

Verletzung der ihnen im Ruhestand obliegenden Ver-
pflichtungen zur Verantwortung zu ziehen.

§ 126
Disziplinarstrafen

Disziplinarstrafen sind:
a) der Verweis,
b) die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Ruhebezü-

gen, unter Ausschluss der Kinderzulage,
c) der Verlust aller aus dem Dienstverhältnis erflie-

ßenden Rechte und Ansprüche.“
42. Der bisherige 4. Abschnitt erhält die Abschnitts-

bezeichnung „5. Abschnitt“; die bisherigen §§ 86, 87,
87a, 88, 89, 89a und 90 erhalten die Paragraphenbe-
zeichnungen „§§ 127 bis 133“.

43. Der Abs. 3 des neuen § 128 hat zu lauten:
„(3) In den Angelegenheiten der Leistungsfeststel-

lung durch die Dienstbehörde ist Dienstbehörde das
Amt der Landesregierung.“

44. Die Überschrift des neuen § 129 hat zu lauten:
„Mitwirkung fachkundiger 

Laienrichter, Entscheidungsfristen“

45. Im Abs. 1 des neuen § 129 wird die Wortfolge „und
im Disziplinarverfahren“ aufgehoben.

46. Im neuen § 129 wird nach dem Abs. 2 folgender
Absatz als Abs. 3 angefügt:

„(3) In den Angelegenheiten nach Abs. 1 hat das Lan-
desverwaltungsgericht ohne unnötigen Aufschub, spä-
testens aber binnen drei Monaten zu entscheiden.“

47. Der neue § 131 hat zu lauten:

„§ 131
Umsetzung von Unionsrecht

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien
umgesetzt:

1. Richtlinie 1997/81/EG des Rates zu der von
UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenver-
einbarung über Teilzeitarbeit, ABl. 1998 Nr. L 14, S. 9,
zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/23/EG, ABl.
1998 Nr. L 131, S. 10,

2. Richtlinie 1999/70/EG des Rates zu der EGB-
UNICE-CEEP – Rahmenvereinbarung über befristete
Arbeitsverträge, ABl. 1999 Nr. L 175, S. 43,

3. Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl.
2000 Nr. L 303, S. 16,

4. Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über bestimmte Aspekte der
Arbeitszeitgestaltung, ABl. 2003 Nr. L 299, S. 9,



S T Ü C K  33, NR. 112 211

5. Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend die
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten
Drittstaatsangehörigen, ABl. 2004 Nr. L 16, S. 44, in der
Fassung der Richtlinie 2011/51/EU, ABl. 2011 Nr.
L 132, S. 1,

6. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über das Recht der Unionsbürger
und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten,
ABl. 2004 Nr. L 229, S. 35,

7. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen, ABl. 2005 Nr. L 255, S. 22, zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 623/2012,
ABl. 2012 Nr. L 180, S. 9,

8. Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Verwirklichung des Grundsat-
zes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von
Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungs-
fragen, ABl. 2006 Nr. L 204, S. 23,

9. Richtlinie 2009/50/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Bedingungen für die Ein-
reise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen
zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung,
ABl. 2009 Nr. L 155, S. 17,

10. Richtlinie 2010/18/EU des Rates zur Durchfüh-
rung der von BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP
und EGB geschlossenen überarbeiteten Rahmenverein-
barung über den Elternurlaub und zur Aufhebung der
Richtlinie 96/34/EG, ABl. 2010 Nr. L 68, S. 13,

11. Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Normen für die Anerkennung
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Per-

sonen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für
einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Per-
sonen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den
Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. 2011 Nr.
L 337, S. 9,

12. Richtlinie 2011/98/EU über ein einheitliches Ver-
fahren zur Beantragung einer kombinierten Erlaubnis
für Drittstaatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, sowie über
ein gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaatsar-
beitnehmer, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat
aufhalten, ABl. 2011 Nr. L 343, S. 1.“

Artikel II

(1) Die Einrichtung der Disziplinarkommission für
Landesbeamte nach § 94 in der Fassung des Art. I Z. 41
hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass diese ihre Aufgaben
ab dem 1. Jänner 2014 wahrnehmen kann.

(2) Die mit Ablauf des 31. Dezember 2013 bei der
Disziplinarkommission für Landesbeamte nach § 2 lit. a
des Landesbeamtengesetzes 1998 anhängigen Verfahren
sind von der Disziplinarkommission für Landesbeamte
nach § 94 in der Fassung des Art. I Z. 41 fortzuführen.
Bereits durchgeführte mündliche Verhandlungen sind
zu wiederholen. Als anhängig gilt ein Verfahren vom
Zeitpunkt des Einlangens der Anzeige.

Artikel III

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft,
soweit in den Abs. 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Art. I Z. 37 tritt mit 1. Jänner 2015 in Kraft.
(3) Art. II tritt mit dem Ablauf des Tages der Kund-

machung in Kraft.

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Geisler

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Landesbedienstetengesetz, LGBl. Nr. 2/2001,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 21/2012,
wird wie folgt geändert:

1. Nach § 11 wird folgende Bestimmung als § 11a ein-
gefügt:

„§ 11a
Schutz vor Benachteiligung

Der Vertragsbedienstete, der nach § 11 Abs. 1 im
guten Glauben den begründeten Verdacht einer in § 4
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Einrichtung und
Organisation des Bundesamts zur Korruptionspräven-
tion und Korruptionsbekämpfung genannten strafbaren
Handlung meldet, darf durch die Vertreter des Dienst-
gebers als Reaktion auf eine solche Meldung nicht be-
nachteiligt werden. Dasselbe gilt, wenn der Vertragsbe-
dienstete einen solchen Verdacht direkt und außerhalb
des Dienstweges an das Bundesamt zur Korruptions-
prävention und Korruptionsbekämpfung meldet.“

2. Im Abs. 8 des § 42a wird die Wortfolge „der einen
Bescheid nach § 14 Abs. 1 oder 2 des Behinderteneinstel-
lungsgesetzes besitzt“ durch die Wortfolge „für den eine
Feststellung der Begünstigung nach § 14 Abs. 1 oder 2 des
Behinderteneinstellungsgesetzes vorliegt“ ersetzt.

3. Im § 42c wird nach Abs. 4 folgende Bestimmung
als Abs. 4a eingefügt:

„(4a) Dem Vertragsbediensteten, für den aufgrund
einer Verordnung nach § 42a Abs. 5 lit. a keine Leis-
tungsbeurteilung durchzuführen ist, gebührt eine jähr-
liche Leistungsbelohnung in der Höhe von 3 v. H.“

4. Nach § 47 wird folgende Bestimmung als § 47a ein-
gefügt:

„§ 47a
Treueabgeltung

Dem Vertragsbediensteten, der eine Pension aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung aufgrund des Versi-
cherungsfalles des Alters nicht zum frühest möglichen
Zeitpunkt in Anspruch nimmt und ein Jahr länger im
Dienstverhältnis verbleibt, gebührt bei Beendigung des
Dienstverhältnisses durch Kündigung seitens des Ver-
tragsbediensteten oder durch einvernehmliche Auflö-
sung eine Treueabgeltung in der Höhe von 150 v. H. des
Gehaltes eines Beamten der allgemeinen Verwaltung der
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V. Für jeden weiteren

Monat der späteren Inanspruchnahme erhöht sich die
Treueabgeltung um 5 v. H. des Gehaltes eines Beamten
der allgemeinen Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der
Dienstklasse V, darf jedoch insgesamt 300 v. H. dieses
Gehaltes nicht übersteigen.“

5. Im Abs. 1 des § 51 wird im ersten Satz die Wort-
folge „frühestens 14 Kalendertage nach dem Antritt des
Dienstes“ aufgehoben.

6. Im Abs. 7 des § 51 wird die Wortfolge „nach
wenigstens einmonatiger Dienstleistung“ durch die
Wortfolge „nach dem Antritt des Dienstes“ ersetzt.

7. Im Abs. 1 des § 56 hat die lit. c zu lauten:
„c) Besitz einer Feststellung der Begünstigung nach

§ 14 Abs. 1 oder 2 des Behinderteneinstellungsgesetzes;“
8. Im Abs. 5 des § 59 wird das Zitat „§ 69 Abs. 1 lit. a

und Abs. 4“ durch das Zitat „§ 69 Abs. 1 lit. a und b
sowie Abs. 4“ ersetzt.

9. Im Abs. 2 des § 64 wird die lit. a aufgehoben und
erhalten die lit. b bis f die Buchstabenbezeichnungen „a“
bis „e“.

10. Im Abs. 2 des § 64 wird die Wortfolge „des befris-
teten Dienstverhältnisses als Mitglied eines unabhängi-
gen Verwaltungssenates,“ aufgehoben.

11. Im Abs. 1 des § 67 hat die lit. b zu lauten:
„b) eines nahen Angehörigen (Abs. 3) mit Anspruch

auf Pflegegeld zumindest der Stufe 3 nach den pflege-
geldrechtlichen Vorschriften des Bundes unter gänz-
licher Beanspruchung seiner Arbeitskraft (Abs. 2) in
häuslicher Umgebung widmet.“

12. Im § 67 wird folgende Bestimmung als Abs. 3 ein-
gefügt:

„(3) Als nahe Angehörige im Sinn des Abs. 1 gelten
der Ehegatte, die Person, mit der der Vertragsbediens-
tete in Lebensgemeinschaft oder eingetragener Partner-
schaft lebt, Personen, die mit dem Vertragsbediensteten
in gerader Linie verwandt sind, Geschwister, Wahl- und
Pflegeeltern, Wahl-, Pflege- und Stiefkinder, Schwieger-
eltern, Schwiegerkinder sowie die Kinder der Person,
mit der der Vertragsbedienstete in Lebensgemeinschaft
oder eingetragener Partnerschaft lebt.“

13. Die bisherigen Abs. 3 bis 6 des § 67 erhalten die
Absatzbezeichnungen „(4)“ bis „(7)“.

14. Die Abs. 1 und 2 des § 67a haben zu lauten:
„(1) Dem Vertragsbediensteten ist auf sein Ansuchen

für den Zeitraum von der Geburt seines Kindes oder, im
Fall von Mehrlingsgeburten, seiner Kinder bis längstens

113. Gesetz vom 2. Oktober 2013, mit dem das Landesbedienstetengesetz geändert
wird (2. LBedG-Novelle)



S T Ü C K  33, NR. 113 213

zum Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter nach
§ 7 Abs. 1 und 2 des Tiroler Mutterschutzgesetzes 2005,
gleichartiger österreichischer Rechtsvorschriften oder
gleichartiger Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
ein Urlaub unter Entfall der Bezüge (Karenzurlaub) im
ungeteilten Ausmaß von bis zu vier Wochen zu gewäh-
ren, wenn er mit dem Kind (den Kindern) und der Mut-
ter im gemeinsamen Haushalt lebt. Wenn keine der ge-
nannten Bestimmungen auf die Mutter anzuwenden ist,
gelten die im § 7 Abs. 1 und 2 des Tiroler Mutter-
schutzgesetzes 2005 festgelegten Fristen sinngemäß.

(2) Der Vertragsbedienstete hat den Beginn und die
Dauer des Karenzurlaubes spätestens eine Woche vor
dem beabsichtigten Antritt bekannt zu geben und die
anspruchsbegründenden und anspruchsbeendenden
Umstände unverzüglich glaubhaft zu machen.“

15. Die Abs. 1 und 2 des § 69 haben zu lauten:
„(1) Der Vertragsbedienstete hat unbeschadet des

§ 63 Anspruch auf Pflegefreistellung, wenn er aus einem
der folgenden Gründe nachweislich an der Dienstleis-
tung verhindert ist:

a) wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsa-
men Haushalt lebenden erkrankten oder verunglückten
nahen Angehörigen (Abs. 2) oder

b) wegen der notwendigen Pflege seines erkrankten
oder verunglückten Kindes (Wahl- oder Pflegekindes),
mit dem er nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, oder

c) wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes
(Wahl-, Pflege- oder Stiefkindes) oder Kindes der Per-
son, mit der er in Lebensgemeinschaft oder eingetrage-
ner Partnerschaft lebt, wenn die Person, die das Kind
ständig betreut hat, aus den Gründen des § 24 Abs. 2
lit. a bis d des Tiroler Mutterschutzgesetzes 2005 für
diese Pflege ausfällt, oder

d) wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes
(Wahl-, Pflege- oder Stiefkindes) oder Kindes der Per-
son, mit der er in Lebensgemeinschaft oder eingetrage-
ner Partnerschaft lebt, bei einem stationären Aufenthalt
in einer Heil- und Pflegeanstalt, sofern das Kind das
zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

(2) Als nahe Angehörige im Sinn des Abs. 1 lit. a gel-
ten der Ehegatte, die Person, mit der der Vertragsbe-
dienstete in Lebensgemeinschaft oder eingetragener
Partnerschaft lebt, Personen, die mit dem Vertragsbe-
diensteten in gerader Linie verwandt sind, Geschwister,
Wahl- und Pflegeeltern, Wahl-, Pflege- und Stiefkinder
sowie die Kinder der Person, mit der der Vertragsbe-
dienstete in Lebensgemeinschaft oder eingetragener
Partnerschaft lebt.“

16. Der Abs. 4 des § 69 hat zu lauten:
„(4) Hat der Vertragsbedienstete den Anspruch auf

Pflegefreistellung nach Abs. 1 bereits verbraucht und ist
er wegen der notwendigen Pflege

a) eines im gemeinsamen Haushalt lebenden er-
krankten oder verunglückten Kindes (Wahl-, Pflege-
oder Stiefkindes) des Vertragsbediensteten oder der Per-
son, mit der er in Lebensgemeinschaft oder eingetrage-
ner Partnerschaft lebt, oder

b) seines erkrankten oder verunglückten Kindes
(Wahl- oder Pflegekindes), mit dem er nicht im ge-
meinsamen Haushalt lebt,

neuerlich an der Dienstleistung verhindert, so besteht
unbeschadet des § 63 Anspruch auf Pflegefreistellung
bis zum Höchstausmaß einer weiteren Woche der im
Abs. 3 angeführten Dienstzeit pro Kalenderjahr, sofern
dieses Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat.“

17. Der Abs. 9 des § 69 wird aufgehoben.
18. Im Abs. 1 des § 71a hat der zweite Satz zu lauten:
„Als nahe Angehörige gelten Personen im Sinn des

§ 67 Abs. 3.“
19. Im Abs. 4 des § 71a hat der erste Satz zu lauten:
„Die Abs. 1, 2 und 3 gelten auch zum Zweck der Be-

treuung von im gemeinsamen Haushalt lebenden,
schwerst erkrankten Kindern (Wahl-, Pflege- oder Stief-
kindern) des Vertragsbediensteten sowie von Kindern
der Person, mit der der Vertragsbedienstete in Lebens-
gemeinschaft oder eingetragener Partnerschaft lebt.“

20. Der Abs. 7 des § 71a wird aufgehoben.
21. Nach § 75a wird folgende Bestimmung als § 75b

eingefügt:
„§ 75b

Folgebeschäftigungen

(1) Dem Vertragsbediensteten ist es nach Beendigung
des Dienstverhältnisses für die Dauer von sechs Mona-
ten untersagt, für einen Rechtsträger,

a) der nicht der Kontrolle des Rechnungshofes, eines
Landesrechnungshofes oder einer vergleichbaren inter-
nationalen oder ausländischen Kontrolleinrichtung
unterliegt, und

b) auf dessen Rechtsposition seine dienstlichen Ent-
scheidungen im Zeitraum von zwölf Monaten vor der
Beendigung des Dienstverhältnisses maßgeblichen Ein-
fluss hatten,

tätig zu werden, wenn die Ausübung dieser Tätigkeit
geeignet ist, das Vertrauen der Allgemeinheit in die sach-
liche Wahrnehmung seiner vormals dienstlichen Auf-
gaben zu beeinträchtigen. Für den Fall des Zuwider-
handelns hat der Vertragsbedienstete dem Land Tirol
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eine Konventionalstrafe in der Höhe des Dreifachen des
für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebüh-
renden Monatsentgelts zu leisten. Der Anspruch auf
Erfüllung oder auf Ersatz eines weiteren Schadens ist
ausgeschlossen.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn
a) dadurch das Fortkommen des Vertragsbedienste-

ten unbillig erschwert wird,
b) das für den letzten Monat des Dienstverhältnisses

gebührende Entgelt das Siebzehnfache der täglichen
Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG nicht über-
steigt,

c) der Dienstgeber oder einer seiner Vertreter durch
schuldhaftes Verhalten dem Vertragsbediensteten be-
gründeten Anlass zur vorzeitigen Auflösung oder zur
Kündigung des Dienstverhältnisses gegeben haben,

d) der Dienstgeber das Dienstverhältnis löst, sofern
keiner der in den §§ 73 Abs. 2 lit. a, c, f, h und i oder 75
Abs. 2 aufgezählten Gründe vorliegt, oder

e) das Dienstverhältnis nach § 72 Abs. 1 lit. f endet.“
22. Im Abs. 1 des § 79a werden nach dem Zitat „11,“

das Zitat „11a,“ eingefügt und das Zitat „73 Abs. 1 erster
Satz und Abs. 2 lit. a und f sowie 74“ durch das Zitat
„73 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 lit. a und f, 74 und 75b“
ersetzt.

23. Im Abs. 5 des § 79e wird die Wortfolge „§ 92 Abs. 1
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 in der für Lan-
desbeamte übernommenen Fassung“ durch die Wort-
folge „§ 87 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes 1998“ er-
setzt.

24. Im Abs. 6 des § 79e wird die Wortfolge „§ 102
Abs. 1 zweiter Satz des Beamten-Dienstrechtsgesetzes
1979 in der für Landesbeamte übernommenen Fassung“
durch die Wortfolge „§ 95 Abs. 8 zweiter Satz des Lan-
desbeamtengesetzes 1998“ ersetzt.

25. § 80b hat zu lauten:

„§ 80b
Umsetzung von Unionsrecht

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien
umgesetzt:

1. Richtlinie 1997/81/EG des Rates zu der von
UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenver-
einbarung über Teilzeitarbeit, ABl. 1998 Nr. L 14, S. 9,
zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/23/EG, ABl.
1998 Nr. L 131, S. 10,

2. Richtlinie 1999/70/EG des Rates zu der EGB-
UNICE-CEEP – Rahmenvereinbarung über befristete
Arbeitsverträge, ABl. 1999 Nr. L 175, S. 43,

3. Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der

Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl.
2000 Nr. L 303, S. 16,

4. Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über bestimmte Aspekte der
Arbeitszeitgestaltung, ABl. 2003 Nr. L 299, S. 9,

5. Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend die
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten
Drittstaatsangehörigen, ABl. 2004 Nr. L 16, S. 44, in der
Fassung der Richtlinie 2011/51/EU, ABl. 2011 Nr.
L 132, S. 1,

6. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über das Recht der Unionsbürger
und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten,
ABl. 2004 Nr. L 229, S. 35,

7. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen, ABl. 2005 Nr. L 255, S. 22, zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 623/2012,
ABl. 2012 Nr. L 180, S. 9,

8. Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Verwirklichung des Grundsat-
zes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von
Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungs-
fragen, ABl. 2006 Nr. L 204, S. 23,

9. Richtlinie 2009/50/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Bedingungen für die Ein-
reise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen
zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung,
ABl. 2009 Nr. L 155, S. 17,

10. Richtlinie 2010/18/EU des Rates zur Durchfüh-
rung der von BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP
und EGB geschlossenen überarbeiteten Rahmenverein-
barung über den Elternurlaub und zur Aufhebung der
Richtlinie 96/34/EG, ABl. 2010 Nr. L 68, S. 13,

11. Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Normen für die Anerkennung
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Per-
sonen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für
einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Per-
sonen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für
den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. 2011
Nr. L 337, S. 9,

12. Richtlinie 2011/98/EU über ein einheitliches Ver-
fahren zur Beantragung einer kombinierten Erlaubnis
für Drittstaatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, sowie über
ein gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaatsar-
beitnehmer, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat
aufhalten, ABl. 2011 Nr. L 343, S. 1.“
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26. Der Abs. 2 des § 81 hat zu lauten:
„(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes be-

stimmt ist, beziehen sich Verweisungen auf Bundesge-
setze auf die im Folgenden jeweils angeführte Fassung:

1. Allgemeines Hochschul-Studiengesetz, BGBl. Nr.
177/1966, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. Nr.
508/1995,

2. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG),
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 187/2013,

3. Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 71/2013,

4. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 683,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 71/2013,

5. Ärztegesetz 1984, BGBl. Nr. 373, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 95/1998,

6. Ärztegesetz 1998, BGBl. I Nr. 169, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 81/2013,

7. Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz,
BGBl. Nr. 414/1972, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 137/2013,

8. Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 – BDG 1979,
BGBl. Nr. 333, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 147/2013,

9. Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 107/2013,

10. Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 129/2013,

11. Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvor-
sorgegesetz (BMSVG), BGBl. I Nr. 100/2002, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 184/2013,

12. Bundesgesetz über die Abgeltung von wissen-
schaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Uni-
versitäten und Universitäten der Künste, BGBl. Nr.
463/1974, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 120/2002,

13. Bundesgesetz über die Einrichtung und Organi-
sation des Bundesamts zur Korruptionsprävention und
Korruptionsbekämpfung, BGBl. I Nr. 72/2009, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 65/2013,

14. Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 122/2013,

15. Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und
Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Ein-
zelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBl. I Nr.
38/1997, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr.
30/1998 und der Kundmachung BGBl. I Nr. 35/1998,

16. Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 83/2013,

17. Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 156/2013,

18. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG, BGBl. I
Nr. 135/2009, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr.
179/2013,

19. Entwicklungshelfergesetz, BGBl. Nr. 574/1983,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 187/2013,

20. Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG), BGBl.
Nr. 340/1993, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 79/2013,

21. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr.
376, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
163/2013,

22. Forschungsorganisationsgesetz, BGBl. Nr.
341/1981, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 74/2004,

23. Gehaltskassengesetz 1959, BGBl. Nr. 254, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 104/1985,

24. Gehaltskassengesetz 2002, BGBl. I Nr. 154/2001,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 172/2013,

25. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, BGBl. I
Nr. 108/1997, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 185/2013,

26. Gutsangestelltengesetz, BGBl. Nr. 538/1923, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 58/2010,

27. Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010,

28. Hebammengesetz, BGBl. Nr. 310/1994, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 80/2013,

29. Heeresgebührengesetz 2001, BGBl. I Nr. 31, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 181/2013,

30. Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 81/2013,

31. Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 124/2013,

32. Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I Nr. 103/2001,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 117/2013,

33. Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, BGBl. I Nr.
8/1997, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
89/2012,

34. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr.
152, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
81/2013,

35. MTD-Gesetz, BGBl. Nr. 460/1992, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 185/2013,

36. MTF-SHD-G, BGBl. Nr. 102/1961, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 89/2012,

37. Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 138/2013,
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38. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 71/2013,

39. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 77/2013,

40. Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 134/2013,

41. Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 116/2013,

42. Theaterarbeitsgesetz, BGBl. I Nr. 100/2010,
43. Universitäts-Studiengesetz, BGBl. I Nr. 48/1997,

zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 2/2008,
44. Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120, zuletzt

geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 176/2013,
45. Unterrichtspraktikumsgesetz, BGBl. Nr. 145/1988,

zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 151/2013,
46. Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86,

zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 147/2013,
47. Wehrgesetz 1990, BGBl. Nr. 305, zuletzt geändert

durch das Gesetz BGBl. I Nr. 122/2001,
48. Wehrgesetz 2001, BGBl. I Nr. 146, zuletzt geän-

dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 181/2013,
49. Zivildienstgesetz 1986, BGBl. Nr. 679, zuletzt ge-

ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 163/2013,
50. Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, zuletzt geän-

dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 33/2013.“
27. Die Abs. 1 und 2 des § 81j haben zu lauten:
„(1) Für die Vorrückung ist der Vorrückungsstichtag

(§ 81k) maßgebend. Soweit im Folgenden nichts ande-
res bestimmt ist, beträgt der für die Vorrückung in die
zweite in jeder Entlohnungsgruppe in Betracht kom-
mende Entlohnungsstufe erforderliche Zeitraum fünf
Jahre, jener für die Vorrückung in die dritte bis 19. Ent-
lohnungsstufe jeweils zwei Jahre und jener für die Vor-
rückung in die 20. Entlohnungsstufe sechs Jahre.

(2) Die Vorrückung findet an dem auf die Vollendung
des zwei-, fünf- oder sechsjährigen Zeitraumes folgen-
den 1. Jänner oder 1. Juli statt (Vorrückungstermin). Die
zwei-, fünf- oder sechsjährige Frist gilt auch dann als am

Vorrückungstermin vollstreckt, wenn sie vor dem Ab-
lauf des dem Vorrückungstermin folgenden 31. März
bzw. 30. September endet.“

28. Im Abs. 2 des § 81k wird in der lit. f die Wortfolge
„als Zeitpunkt des möglichen Schulabschlusses“ durch
die Wortfolge „als Zeitpunkt des Schulabschlusses“ er-
setzt.

29. Die Überschrift des § 81m hat zu lauten:
„Nebengebühren, Verwaltungsdienstzulage,

Pflegedienstzulage, Funktions-Ausbildungszulage“

30. Im § 81m wird folgende Bestimmung als Abs. 1
eingefügt:

„(1) Für die Gewährung von Nebengebühren gelten
die entsprechenden Vorschriften für Landesbeamte
sinngemäß mit der Maßgabe, dass die §§ 15a, 16 Abs. 8
und 17 Abs. 5 des Gehaltsgesetzes 1956 in der für Lan-
desbeamte geltenden Fassung auf sämtliche Arten von
Teilzeitbeschäftigungen anzuwenden sind. Die Jubi-
läumszuwendung für den teilzeitbeschäftigten Ver-
tragsbediensteten ist nach jenem Teil des seiner Einstu-
fung entsprechenden Monatsentgeltes und der Kinder-
zulage zu bemessen, der seinem durchschnittlichen Be-
schäftigungsausmaß in seinem bisherigen Dienstver-
hältnis entspricht.“

31. Die bisherigen Abs. 1 bis 4 des § 81m erhalten die
Absatzbezeichnungen „(2)“ bis „(5)“.

32. In der Anlage 4 werden folgende Beträge als Ent-
lohnungsstufe 20 angefügt:

„20 4.014,8 3.193,7 2.301,9 2.069,0 1.664,4“

33. In der Anlage 5 werden folgende Beträge als Ent-
lohnungsstufe 20 angefügt:

„20 2.318,3 2.151,8 2.038,0 1.844,1 1.675,7“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft,
soweit im Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Art. I Z. 3 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft.

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Geisler

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Tiroler Antidiskriminierungsgesetz 2005, LGBl.
Nr. 25, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr.
150/2012, wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 5 des § 2, im Abs. 2 des § 4, im Abs. 4 des
§ 5 und in den Abs. 1, 2 und 4 des § 14 wird jeweils die
Wortfolge „Menschen mit einer Behinderung“ durch die
Wortfolge „Menschen mit Behinderung“ ersetzt.

2. Im Abs. 1 des § 4 wird die Wortfolge „Vorschrif-
ten des Gemeinschaftsrechts oder sonstiger Rechtsakte
im Rahmen der europäischen Integration“ durch die
Wortfolge „Vorschriften des Unionsrechts“ ersetzt.

3. Nach § 6 wird folgende Bestimmung als § 6a ein-
gefügt:

„§ 6a
Aufnahme, Strafregisterauskunft

(1) Der Dienstgeber hat vor der Aufnahme einer Per-
son in ein Dienstverhältnis, dem nicht unmittelbar ein
Dienstverhältnis zum selben Dienstgeber vorangegan-
gen ist, eine Strafregisterauskunft nach § 9 des Strafre-
gistergesetzes 1968 einzuholen. Soll die Person an einer
Einrichtung zur Betreuung, Erziehung oder Unterrich-
tung von Kindern und Jugendlichen verwendet werden,
so hat der Dienstgeber überdies eine Sonderauskunft zu
Sexualstraftätern nach § 9a Abs. 2 des Strafregisterge-
setzes 1968 einzuholen.

(2) Die Strafregisterauskünfte nach Abs. 1 sind nach
ihrer Überprüfung unverzüglich zu löschen.“

4. Der Abs. 1 des § 7 hat zu lauten:
„(1) Wurde eine Person diskriminiert, so hat sie un-

beschadet der Möglichkeit der Anfechtung von indivi-
duellen Verwaltungsakten und Entscheidungen der Ver-
waltungsgerichte oder der Geltendmachung von An-
sprüchen aus einem zivilrechtlichen Rechtsverhältnis
gegenüber dem jeweiligen Rechtsträger im ordentlichen
Rechtsweg Anspruch auf Ersatz des Vermögensscha-
dens und auf eine Entschädigung für die erlittene per-
sönliche Beeinträchtigung.“

5. Die Überschrift des 4. Abschnitts hat zu lauten:
„Menschen mit Behinderung“

6. Im Abs. 2 des § 14 wird in der lit. a das Ausgabe-
datum „1. Mai 2005“ durch das Ausgabedatum „15. Fe-
bruar 2012“ ersetzt.

7. Die Überschrift des § 19 hat zu lauten:
„Umsetzung von Unionsrecht“

8. Im § 19 Z. 4 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgende Z. 5 angefügt:

„5. Richtlinie 2010/41/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Verwirklichung des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die
eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben, und zur
Aufhebung der Richtlinie 86/613/EWG des Rates, ABl.
2010 Nr. L 180, S. 1.“

Artikel II

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

114. Gesetz vom 2. Oktober 2013, mit dem das Tiroler Antidiskriminierungsgesetz 2005
geändert wird

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Geisler

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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